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Liebe ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer, 

mit Spannung wird erwartet, was das Bundesverfassungsgericht zu der Frage sagen wird, ob eine 

medizinische Zwangsbehandlung unbedingt in einem Krankenhaus stattfinden muss. Der 

Bundesgerichtshof hat diese Frage dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Am 16.07.2024 fand die 

Verhandlung über diesen extrem sensiblen Bereich des Erwachsenenschutzes statt. Eine 

Entscheidung wird jedoch erst in einigen Wochen erwartet. Ich werde Sie dann auf jeden Fall 

informieren, schließlich hat diese Entscheidung Folgen für das Betreuungswesen. 

Bis dahin haben wir in der Rubrik Rechtsprechung Zeit, uns mit anderen wichtigen Fragen zu 

beschäftigen. Wie verhält es sich zum Beispiel, wenn der Heimplatz nicht bezahlt wird? Kann dann 

eine Zwangsräumung durchgesetzt werden? Noch spannender wird das, wenn eine gesetzliche 

Betreuung vorliegt und der Betreuerin oder dem Betreuer ein Fehlverhalten vorzuwerfen ist.  

Herzliche Grüße 

Ihr Joschka Stallmann        

 

 

Aktuelle Rechtsprechung 

Ist eine Zwangsräumung im Pflegeheim wegen Zahlungsverzug rechtens? 

Allerdings, sagte das Landgericht Lübeck und stimmte damit der Entscheidung zur Zwangsräumung 
zu. Vorausgegangen war ein jahrelanger Streit um die volle Zahlung des Pflegegelds. Der Frau ist das 
Fehlverhalten Ihres Betreuers zuzurechnen, der es versäumt hat, rechtzeitig und in voller Höhe zu 
bezahlen. 

Landgericht Lübeck, Urteil vom 25.04.2024, Az. 5 O 197/23 

Das ist passiert 

Zwischen der betroffenen Bewohnerin und dem Heim wurde im Jahr 2020 ein Pflegevertrag 
geschlossen. Seitdem bewohnte die Frau ein Zimmer in dem Pflegeheim. Monatlich sollte die Frau rund 
1.800 Euro bezahlen.  

Diese Leistungsentgelte wurden aber nicht in voller Höhe beglichen – bereits 2021 lag ein 
Zahlungsdefizit von rund 6.500 Euro vor. Die mangelnde Zahlungsmoral setzte sich fort, und im Jahr 
2023 wurde die Betroffene dreimal gemahnt, die Zahlungen zu leisten. Mittlerweile belief sich der 
Zahlungsrückstand auf etwa 12.000 Euro. Die Heimbetreiberin kündigte den Heimvertrag wegen des 
Zahlungsverzugs. Mit Klage vom 18.08.2023 macht die Heimbetreiberin einen Anspruch auf Räumung 
geltend und sprach vorsorglich erneut die außerordentliche fristlose Kündigung aus.  
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Zwischenzeitlich bezahlte die Frau immer wieder Teile der Rückstände, aber nicht in ausreichender 
Höhe. Letzten Endes belief sich der Schuldenstand auf rund 35.000 Euro. 

Die beklagte Heimbewohnerin hat einen gesetzlichen Betreuer. 

Darum geht es 

Das Landgericht muss darüber entscheiden, ob die Kündigung des Heimvertrags rechtmäßig ist. 

Die Entscheidung 

Die Kündigung ist rechtmäßig. Die Heimbetreiberin hat gemäß § 985 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

einen Anspruch auf Herausgabe des Zimmers, denn sie hat den Heimvertrag wirksam wegen des 

Zahlungsverzugs gekündigt. Die Bewohnerin hat aufgrund der wirksamen Kündigung des Heimvertrags 

im Hinblick auf das von ihr bewohnte Zimmer kein Besitzrecht und ist zur Herausgabe verpflichtet. Die 

Zahlungen, die im Laufe der Zeit aufgrund von Mahnungen erfolgten, glichen nur zu einem 

geringfügigen Teil die Rückstände aus und lassen den Kündigungsgrund nicht entfallen, zumal neben 

den erheblichen Rückständen auch die Übernahme der laufenden Kosten für das Pflegeheim nach wie 

vor ungeklärt ist.  

Die Gewährung einer Räumungsfrist gemäß § 721 Zivilprozessordnung (ZPO) kommt nicht in Betracht. 

Eine Räumungsfrist gemäß § 721 ZPO kann auf Antrag oder von Amts wegen gewährt werden, wenn 

auf Räumung von Wohnraum erkannt wird. Eine Bewilligung ist grundsätzlich auch bei einer Kündigung 

wegen Zahlungsrückständen möglich. Dabei sind allerdings die Interessen der Parteien gegeneinander 

abzuwägen. 

Dies führt im Ergebnis dazu, dass keine Räumungsfrist zu bewilligen ist. Ein Umzug wäre für die 

Heimbewohnerin aufgrund des Alters mit überdurchschnittlichen Schwierigkeiten verbunden. Die 

Frage, ob eine Räumung aus gesundheitlichen Gründen möglicherweise nicht möglich ist, würde 

allerdings nur das Vollstreckungsverfahren betreffen. Bei der Abwägung ist auf der anderen Seite zu 

berücksichtigen, dass der Heimvertrag im Jahr 2020 abgeschlossen wurde und die Bewohnerin bereits 

seit 2021 das Leistungsentgelt nicht so gezahlt hat, wie es gemäß Heimvertrag vereinbart worden ist.  

Die hohen Rückstände stellen eine erhebliche wirtschaftliche Belastung für die Heimbetreiberin dar, 

wodurch mittelbar auch die übrigen Heimbewohner betroffen sind. Spätestens mit dem Zugang der 

Kündigung im Februar 2023 bestand außerdem eine Verpflichtung, Bemühungen zur Beschaffung von 

Ersatzwohnraum zu unternehmen. Das Gericht hat dabei gesehen, dass die Bewohnerin aufgrund des 

hohen Lebensalters nicht mehr in der Lage sein dürfte, sich selbst um alle Angelegenheiten zu 

kümmern. Sie hat allerdings einen gesetzlichen Betreuer, der für die Sicherung der Zahlung und die 

Suche nach einer Ersatzunterkunft hätte sorgen müssen. Diese Obliegenheitsverletzung des Betreuers 

muss der Bewohnerin zugerechnet werden. Es ergibt sich auch keine Entlastung für den Betreuer 

aufgrund einer Long-Covid-Erkrankung, die er als Grund angab, sich nicht um die Angelegenheiten der 

Beklagten kümmern zu können. Der Betreuer hätte die rechtliche Betreuung unter diesen Umständen 

abgegeben und die Bestellung eines anderen Betreuers veranlassen müssen. 
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Der Betreuer hat erst am 21.02.2024 einen Antrag auf Übernahme von Mietrückständen bei der Stadt 

Lübeck gestellt, obwohl die Rückstände bereits seit 2021 bekannt und mehrfach angemahnt worden 

sind. Darüber hinaus geht es im vorliegenden Fall nicht um Mietrückstände, sondern um das nicht 

bezahlte Leistungsentgelt für ein Pflegeheim. 

Das bedeutet die Entscheidung für die Praxis  

Ganz klar entscheidet das Gericht hier für die Heimbetreiberin und macht damit deutlich, dass 
Betreuerinnen und Betreuer in der Pflicht stehen, die Angelegenheiten, für die sie bestellt sind, auch 
zuverlässig zu regeln. 

Es bleibt abzuwarten, ob die Zwangsräumung auch vollstreckt wird und die Bewohnerin tatsächlich 

ausziehen muss. Die Räumung muss gesundheitlich zumutbar sein. Das ist jedoch keine Frage des 

zivilen Rechtsstreits über die Heimkosten, sondern wird erst dann eine Rolle spielen, wenn die 

Räumung tatsächlich vollstreckt wird. In der Begründung zu der Entscheidung spricht das Landgericht 

Lübeck diese Problematik an. 

     Quelle: Landgericht Lübeck, Urteil vom 25.04.2024, Az. 5 O 197/23 

+++ 

 

Veranstaltungen 

Vortrag: Verschiedene Sozialleistungen 

Das Sozialgesetzbuch – warum nur eines, wenn man 13 haben kann? Soziale Gerechtigkeit und 

Sicherheit soll jeder Bürger in allen Lebenslagen erfahren. Doch welche Leistungen und Angebote 

kommen hierzu überhaupt infrage? Vom Kindesalter bis zum Lebensabend sind zahlreiche 

unterstützende Leistungen vorgesehen, die gesetzlich in den verschiedenen Sozialgesetzbüchern 

geregelt sind. Von der Existenzsicherung über die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 

bis zur Hilfe zur Pflege werden Leistungen durch die verschiedenen Träger gewährt. Ihnen wird ein 

Überblick über die umfangreichen Möglichkeiten mit Schwerpunkt auf einzelne Leistungen gegeben, 

um Ihre zu Betreuenden in deren Alltag dahin gehend beraten und unterstützen zu können. 

Referent: Herr Jonas Stellwagen, Kreisverwaltung Bad Kreuznach 

Termin: Dienstag, 24.09.2024, 18:00–20:00 Uhr 

Ort: Betreuungsverein des SKM, Breslauer Straße 2, 55543 Bad Kreuznach 

Bitte melden Sie sich entweder per E-Mail unter info@btvlebenshilfe-kh.de oder telefonisch 

unter 0671/76350 an – bitte bis spätestens eine Woche vor dem Veranstaltungsdatum an. 

+++ 
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Online-Veranstaltung: Rentenversicherung 

Bettina Clemens von der Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung 

Rheinland-Pfalz referiert zum Thema Rentenversicherung. Der Vortrag wird einen Überblick über die 

verschiedenen Rentenarten, Anspruchsvoraussetzungen und Antragsverfahren liefern. Im Anschluss 

besteht die Möglichkeit, in einer Fragerunde noch offene Fragen zu klären.  

Die Veranstaltung findet online über das Konferenztool WebEx statt. Die Zugangsdaten erhalten Sie 

einige Tage vor der Veranstaltung. 

Referentin: Frau Bettina Clemens, Deutsche Rente RLP 

Termin: Dienstag, 08.10.2024, 18:00–20:00 Uhr 

Ort: online über WebEx 

+++ 

 

News 

Seit 01.07.2024: Neu geschaffene Ombudsstelle für Pflege in Rheinland-Pfalz  

Seit Juli ist Sven Lefkowitz als Ombudsperson für die Pflege beim Landesamt für Soziales, Jugend 
und Versorgung tätig. Diese Ombudsstelle ist in Rheinland-Pfalz neu geschaffen worden. 

Kleine und größere Konflikte sind in der Pflege nicht selten. Bei eventuell auftretenden Problemen ist 

den beteiligten Personen oft nicht klar, an wen sie sich wenden können.  

Deshalb wurde die neue Ombudsstelle geschaffen, die als zentraler Anlaufpunkt bei 

Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten zwischen den Einrichtungen der Pflege und ihren 

Bewohnerinnen und Bewohnern dient. 

Das ist ein niedrigschwelliges Angebot, das sich an alle Bewohnerinnen und Bewohner, deren 

Bevollmächtigte und Betreuer und Betreuerinnen sowie an Angehörige richtet. Die Ombudsperson ist 

unparteiisch, unabhängig und unterstützt bei Unstimmigkeiten und Konflikten zwischen den 

Betroffenen und den Einrichtungen. Sie hilft bei der Suche nach fairen und gütlichen Lösungen oder 

unterstützt bei der Verbesserung der Kommunikation zwischen den Beteiligten. Ziel ist immer, dass 

alle Beteiligten gemeinsam eine Lösung entwickeln. 

Die Ombudsperson darf erst dann tätig werden, wenn sie von den betroffenen Bewohnerinnen oder 

Bewohnern bzw. deren Bevollmächtigten oder Betreuern und Betreuerinnen beauftragt wurde. 

Ratsuchende können einfach Kontakt mit dem Ombudsmann aufnehmen, um ihr Anliegen zu 

besprechen. Danach wird gemeinsam entschieden, wie das weitere Vorgehen gestaltet wird. 
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Nicht zuständig ist die Ombudsstelle bei Verfahren, die bereits bei einem ordentlichen Gericht 

anhängig sind, bei privatrechtlichen Auseinandersetzungen oder wenn eine andere Behörde für die 

Angelegenheit zuständig ist. Der Ombudsmann bietet keine Rechtsberatung an. 

Das sind die Kontaktdaten Ihrer Ombudsperson Sven Lefkowitz: 

Telefon: 06131 967295 

Telefax: 06131 96712295 

E-Mail: Ombudsstelle@lsjv.rlp.de 

Postanschrift: Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, 56065 Koblenz 

 

+++ 

Veranstaltungen 

 

Betreuerfrühstück: Erfahrungsaustausch für ehrenamtliche Betreuerinnen 

und Betreuer  

Tauschen Sie sich mit anderen ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern, Bevollmächtigten und 
Interessierten über Ihr Ehrenamt aus. 

Da im Vorfeld für das Frühstück eingekauft werden muss, bitten wir um Anmeldung bis spätestens 
Freitag, 18.10.2024, per E-Mail an info@awo-btv-kirn.de. 

Gesprächsleitung: Joschka Stallmann und Linda Stallmann 
Termin: Dienstag, 22.10.2024, 10:00–12:00 Uhr 
Ort: Evangelisches Gemeindezentrum Kirn, Hedwigsgärten 2, 55606 Kirn 

+++ 

Online-Veranstaltung: Vorsorgende Verfügungen 

Was wird, wenn ich auf Hilfe anderer angewiesen bin? Wer handelt für mich, wer entscheidet? Wie 
kann ich bereits heute Einfluss auf dann zu treffende Entscheidungen nehmen? Jede/Jeder kann in 
naher Zukunft durch einen Unfall oder eine Erkrankung auf die Hilfe, Unterstützung und rechtliche 
Vertretung angewiesen sein – ganz unabhängig vom Alter. Die Vorsorgevollmacht, die 
Betreuungsverfügung und die Patientenverfügung sind Möglichkeiten der Vorsorge, mit denen Sie 
bereits heute Ihre Zukunft gestalten können. Der Vortrag informiert über Grundlagen, Handhabung 
und Grenzen dieser Vorsorgemöglichkeiten. 

Die Veranstaltung findet online über das Konferenztool WebEx statt. Die Zugangsdaten erhalten Sie 
einige Tage vor der Veranstaltung. 

mailto:Ombudsstelle@lsjv.rlp.de
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Referent: Joschka Stallmann, AWO-Betreuungsverein Bad Kreuznach e. V 

Termin: Dienstag, 05.11.2024, 18:00–20:00 Uhr 

Ort: online über WebEx 

+++ 

 

Hätten Sie es gewusst? 

Wann darf eine gesetzliche Betreuung nur eingerichtet werden?  
 
Eine gesetzliche Betreuung darf nur dann eingerichtet werden, wenn sie nach § 1814 Abs. 3 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) erforderlich ist. In diesem Abschnitt nennt das Gesetz auch Umstände, 

unter denen eine Betreuung nicht erforderlich ist: 

• Eine Betreuung ist nicht erforderlich, soweit die Angelegenheiten des Volljährigen auch durch 

einen Bevollmächtigten geregelt werden können oder  

• durch andere Hilfen, bei denen kein gesetzlicher Vertreter bestellt wird, insbesondere durch 

solche Unterstützung, die auf sozialen Rechten oder anderen Vorschriften beruht. 

In der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 15.11.2023 (Az. XII ZB 222/23) hat das Gericht unter 

anderem festgestellt, dass die Bestellung einer betreuenden Person unter Beachtung der 

Verhältnismäßigkeit notwendig sein muss, weil der oder die Betroffene auf entsprechende Hilfen 

angewiesen ist und weniger einschneidende Maßnahmen nicht in Betracht kommen. Die 

Erforderlichkeit einer Betreuung kann sich dabei nicht allein aus der subjektiven Unfähigkeit des oder 

der Betroffenen ergeben, seine oder ihre Angelegenheiten selbst zu regeln (Betreuungsbedürftigkeit). 

Hinzukommen muss ein konkreter Bedarf für die Bestellung einer gesetzlichen Betreuung. Ob und für 

welche Aufgabenbereiche ein objektiver Betreuungsbedarf besteht, ist aufgrund der konkreten 

gegenwärtigen Lebenssituation des oder der Betroffenen zu beurteilen. Dabei genügt es, wenn ein 

Handlungsbedarf in dem betreffenden Aufgabenkreis jederzeit auftreten kann. 

 

+++ 

 

 

Über Lob freuen wir uns, Kritik nehmen wir ernst! 

AWO-Betreuungsverein Bad Kreuznach e. V., Hedwigsgärten 2, 55606 Kirn 

www.awo-btv-kirn.de 

http://www.awo-btv-kirn.de/

